
Eidgenössische Volksinitiative zur
Herabsetzung der Arbeitszeit

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Gewerkschaftliche Rundschau : Vierteljahresschrift des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes

Band (Jahr): 79 (1987)

Heft 6

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-355272

PDF erstellt am: 30.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-355272


Bdgenössische Volksinitiative

zur Herabsetzung der Arbeitszeit

im Bundesblatt veröffentlicht am 27. September 1983

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Burger stellen

hiermit gestützt auf Art. 121 der Bundesverfassung und gemäss dem Bundesgesetz

vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art.68ff, folgendes Begehren:

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Artikel 34ter, Abs. 3 (neu)

3 Das Gesetz sorgt für die stufenweise Herabsetzung der Arbeitszeit, mit dem

Ziel, den Arbeitnehmern einen gerechten Anteil an der durch den technischen

Fortschritt erzielten Produktivitätssteigerung zu sichern und Voraussetzungen

für die Vollbeschäftigung zu schaffen.

Übergangsbestimmungen Art. 19 (neu)

1 Für die Arbeitnehmer, auf die das Arbeitsgesetz oder die Chauffeurverordnung

anwendbar ist, wird die wöchentliche Höchstarbeitszeit ein Jahr nach

Annahme von Artikel 34ter, Absatz 3, um zwei Stunden herabgesetzt. Sie

wird in der Folge jedes Jahr um weitere zwei Stunden verkürzt, bis sie vierzig

Stunden erreicht.

2 Für die Arbeitnehmer, auf die das Arbeitszeitgesetz, das Bundesgesetz über

das Dienstverhältnis der Bundesbeamten oder die für bestimmte Gruppen

von Betrieben oder Arbeitnehmern geltenden Sonderbestimmungen nach

Art. 27 des Arbeitsgesetzes anwendbar sind, wird die durchschnittliche
wöchentliche Arbeitszeit in gleicher Weise verkürzt.

3 Die Arbeitszeitverkürzung, wie sie sich aus der Anwendung der Absätze 1

und 2 ergibt, darf für die beteiligten Arbeitnehmer keine Verminderung ihres

wöchentlichen Lohneinkommens zur Folge haben.

4 Weitere gesetzliche Arbeitszeitverkürzungen bleiben vorbehalten.
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